
AGB: 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Dr. Siegfried Lachmair (= in 

der Folge als „Lachmair Consulting“ bezeichnet) – Linz 
 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Das UN-Kaufrecht, das 
UNCITRAL-Übereinkommen sowie sonstige österreichische 
Verweisungsnormen auf internationales Recht und das UGB sind 
ausgeschlossen. Sofern nicht einvernehmlich und explizit schriftlich 
vereinbart, übernimmt Lachmair Consulting (= ein nicht eingetragenes 
Einzelunternehmen), keine Haftung für Mangelfolgeschäden, entgangenen 
Gewinn sowie fehlgeschlagene Umsetzung aus einer Beratungs-
/Trainingstätigkeit. Darüber hinaus wird die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  
 
Im Falle einer allfälligen Haftung ist diese mit dem doppelten des 
vereinbarten (Beratungs-/Trainings-)Honorars netto begrenzt. Die 
Beweislastumkehr, also die Verpflichtung von Lachmair Consulting die 
Unschuld an einem Mangel oder Schaden zu beweisen, ist ausgeschlossen. 
Der Auftraggeber ist sich seiner vollen aktiven Mitwirkungspflicht bewusst 
und wurde darauf vorweg ausdrücklich von Lachmair Consulting 
hingewiesen.  
 
Vertragsgegenstand ist, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, immer 
nur das ganz konkret im Einzelnen jeweils festgelegte Beratungs-
/Trainings-/Vortragsthema. Keinesfalls übernimmt Lachmair Consulting in 
irgendeiner Form eine Erfolgsgarantie bzw. eine Erfolgshaftung! Weiter 
können Vertragspartner keine Forderungen (welcher Art auch immer) 
gegenüber Lachmair Consulting aufrechnungsweise geltend machen. 
Forderungen gegenüber Lachmair Consulting dürfen keinesfalls an Dritte 
abgetreten werden (sog. Zessionsverbot!). 
 
Die Zahlungskonditionen verstehen sich netto unmittelbar nach Erhalt der 
Honorarnote. Skonti und Rabatte sind generell ausgeschlossen. Nach 
erbrachter Leistung, die vom Kunden direkt und umgehend zu überprüfen 
ist, sind spätere Reklamationen und Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen. Nach erfolgtem Vertragsabschluss ist ein Rücktritt 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern nicht ein wichtiger Grund (zB 
Auftraggeber wird insolvent oder behandelt Daten … nicht vertraulich bzw. 
wirkt nicht wie erforderlich zur Vertragserfüllung mit …) vorliegt. 
 
Dr. Siegfried Lachmair behält ab dem Zeitpunkt des Entstehens eines seiner 
Werke oder von Teilwerken das räumlich und technologisch unbeschränkte 
sowie für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist das ausschließliche, 
umfassende, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Urheberrecht nach ö. 
Urheberrechtsgesetz. Dieses Urheberrecht schließt alle aktuellen sowie 
künftigen Rechte gem. §§ 14 – 18 a ö. UrhG ein, insbesondere das Recht 
zur Vervielfältigung, Verbreitung, Dekompilierung, Bearbeitung, 



Übersetzung, Weiterentwicklung sowie zur Zuverfügung-stellung eines 
Werkes bzw. Teilwerkes ein. Dem Auftraggeber wird – sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde – nur eine eingeschränkte 
Werknutzungsbewilligung nach ö. UrhG eingeräumt. 
 
Sämtliche Vereinbarungen und Gespräche werden von beiden Seiten 
vertraulich behandelt. Die Einhaltung des Datenschutzrechts durch beide 
Seiten gilt als vereinbart. Ansonsten gelten im Falle von Unklarheiten 
ergänzend die allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Unternehmensberater der WK OÖ/letzte aktuelle Ausgabe. Für Verbraucher 
gelten die entsprechenden zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen, 
jedoch nur sofern vorstehende Bedingungen diesen widersprechen. 
Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 
 
Für den Fall von nicht selbst gemeinsam lösbaren Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag vereinbaren die Vertragsparteien als ersten Schritt die 
einvernehmliche Beiziehung eines/r eingetragenen Mediators/in zur 
Beilegung des Konfliktes. Die Mediation wird gemäß dem ZivMediatG idgF 
durchgeführt. Dies gilt vor allem für Regelungen über die Hemmung von 
Fristen, Verschwiegenheit, Vertraulichkeit und das Vernehmungsverbot der 
Mediatoren in Zivil- und Strafprozessen. Kommt das Mediationsverfahren 
nicht zu Stande oder sollte es zu einem Abbruch dieses Verfahrens kommen, 
wird vereinbart, frühestens ein Monat nachdem Abbruch bzw. dem 
Nichtzustande kommen des Verfahrens weitere rechtliche Schritte 
einzuleiten. 
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